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• Klemens Aubele

• Revierleiter Forstrevier Tauberhöhen

• Kreisforstamt Main-Tauber-Kreis

Gemeinschaftswald  -

Projekt für die Zukunft?

Flurbereinigung 
Weikersheim-Elpersheim (Wald)
Main-Tauber-Kreis



TN-Versammlung, 21.11.2023   2

+ 257ha Verfahrensfläche und 

132 beteiligte Grundstücksbesitzer

+ Waldbestände sehr unterschiedlich in Baumarten-

zusammensetzung, Alter und Pflegezustand

Flurbereinigung 
Elpersheim Wald
Ausgangslage 
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Im Zeichen des Klimawandels werden stabile und 
gesunde Waldbestände immer wichtiger!

+ Wasser- und Luftreinhaltung

+ Klimaregulator

+ Erholungsort

+ Artenschutz

+ Nachwachsender Rohstoff 

- Kohlenstoffspeicher                  

Nachhaltige Waldbewirtschaftung 
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Im Laufe des Verfahrens zeigten sich viele Ursachen,

warum Wald nicht mehr bewirtschaftet wird :

+ persönliche Gründe : Alter, Gesundheit, Wegzug, kein Nachfolger

+ organisatorische Gründe : Kleinstflurstücke, unklare  

Grenzverläufe, Teilwald, Erbengemeinschaft

+ technische Gründe :  Werkzeug u. Maschinen fehlen, nicht

qualifiziert für Waldarbeiten, zu große Arbeitsvolumen,

Holzfeuerung wurde eingestellt, Waldbestand weg

Situation im Kleinprivatwald
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Eine Lösungsmöglichkeit :

Bildung eines Gemeinschaftswaldes

+ flurstücksübergreifende

Waldbewirtschaftung möglich

+ Waldbesitzer muß

Eigentum nicht aufgeben

Wie kommen wir wieder zu mehr 
Waldbewirtschaftung und Pflege?
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+ teilnehmende Flurstücke werden bewertet und in ein gemeinsames 
Flurstück überführt 

(Verfahren deshalb nur in einer Flurneuordnung umsetzbar) 

 Miteigentümergemeinschaft

+bisheriges Eigentum wird anhand des festgestelten Wertes in ideelle 
Anteile der Gemeinschaft umgewandelt, Eintragung im Grundbuch

Teilnehmende WB werden Anteilseigner am Gemeinschaftswald. 

Diese Anteile können wie Flurstücke vererbt, an- o. verkauft werden,

müssen jedoch immer bei einer Einzelperson bleiben!

Wie funktionierts?
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+ Austritt aus der Waldgemeinschaft ist nicht möglich, 

sondern nur Verkauf der Anteile

+ Flurstücke können nur bei Begründung des GW      

eingebracht werden, später nicht möglich

+ Vorteile des GW erst ab Mindestgröße 30ha aufwärts

+ für die Geschäftsführung ist Satzung und Vorstand

notwendig

Rahmenbedingungen
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+ Satzung muss erstellt werden

+ Vorsitzender und Vorstand für die Geschäftsführung muss

aus den Reihen der Mitglieder (Personen mit Anteilen) durch

die Generalversammlung bestimmt werden

+ 1x jährliche Generalversammlung der Anteilseigner :

Rechenschaftsberichte,Wahlen,Information

+ Entscheidungen jeweils durch Mehrheitsbeschluss

+ außerordentliche Mitgliederversammlungen aus wichtigen

Gründen jederzeit möglich

Praktische Umsetzung



TN-Versammlung, 21.11.2023   9

+ Die Bewirtschaftung kann ganz oder 

teilweise von den Anteilseignern 

eigenständig organisiert und durch-

-geführt werden.

+ alternativ vergibt die General-

versammlung Aufgaben der 

Waldbewirtschaftung, Holzverkauf 

oder forsttechn. Betriebsleitung an Dritte.

+ Gewinne und Verluste werden auf die Anteilseigner

umgelegt. 

Bewirtschaftung des 
Gemeinschaftswaldes
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+ größter Vorteil eines GW ist die Möglichkeit der 
flurstücksübergreifenden Bewirtschaftung mit allen 
positiven Folgen wie :

 Dauerhaftes Wege- und Feinerschliessungsnetz

 Durch größeren Mengenanfall bessere Vermarktungschancen

 Anfallendes Arbeitsvolumen auch für Unternehmer 
interessant

 Kultur- und Pflegearbeiten großflächiger und somit sinnvoller 
durchführbar

 Mindestmengen und -flächen für die Förderung werden 
erreicht

Trotz Flurneuordnung immer noch kleine Flurstücke !

Bewertung 
aus forstwirtschaftlicher Sicht
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+ Eigentum bleibt erhalten, das bei Nichtbewirtschaftung

vielleicht verkauft worden wäre

+ weiterhin aktives Einbringen möglich bei der Waldarbeit

oder in der Vorstandschaft

+ weitgehende Entlastung bei bestehenden Eigentümer-

-pflichten wie Verkehrssicherung oder Forstschutz

+ Größere Risikostreuung bei Schadereignissen

+ Kauf oder Verkauf des Besitzes einfacher, da Wert eines

Anteils klar definiert

+ Beitragspflicht BG für Einzelpersonen entfällt

+ i.d.R. Wertsteigerung der Anteile und höhere Erlöschancen durch

fachkundige Bewirtschaftung

Vorteile für die Waldbesitzer
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+ Das Verfügungsrecht über den Wald geht an die

Waldgemeinschaft über.

+ Sämtliches Holz ist Eigentum der Waldgemeinschaft. 

Auch Brennholz muss erworben werden.

+ Alle Massnahmen müssen von der Hauptversammlung

abgestimmt und beschlossen werden

+ Ein Austritt aus der Gemeinschaft ist nicht möglich, nur

Verkauf.

+ Ein Reingewinn ist nicht garantiert

+ ein gewisses Engagement seitens der Waldbesitzer weiterhin

nötig, z.B. Mitarbeit im Vorstand und Hauptversammlung 

Es gibt aber auch Nachteile !
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Die Bildung eines Gemeinschaftswaldes sichert 
eine nachhaltige Waldbewirtschaftung und das 
Eigentum der Waldbesitzer.

Die Teilnahme an diesem Projekt ist freiwillig. 
Die Waldbesitzer wägen Vor- und Nachteile ab, 
beurteilen ihre persönliche Situation und 
entscheiden dann.

Fazit
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Es ist eine einmalige Gelegenheit, 

da ein Beitritt zum GW nur 

zu dessen Gründung möglich ist.

Aufgrund der enormen Vorteile 

für die nachhaltige Waldbewirtschaftung 

würde das Forstamt die

Bildung eines Gemeinschaftswaldes begrüssen.

Fazit
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


